
Fr-Vi" 

II- Cf;}! 
der Beilagen zu den ~tcnor;r<lphir.chen Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 36 März 1§!71 No. 6';/11 

A n t 

der PETER, GRAF, MELTER, SANDMEIER 
\j.;;ä G:I.~no:::;~!1 

bct:."';:: ~rcnd. !·!ovellieri.u.g Einko~wcnsteuc~sc~ctZC3 

Der Nationalrat wolle beochlicßcn: 

Su~jQssczetz vo~ ••••••• ) 
GC3etz1967 ab~elindcrt wird 

tit dc~ da:Einko~~ensteuer­
(Einkoc~cn3tcuorGc3ct=no~cl1e 1971) 

/)Gi.G :::ir.jcor .. r;icn::sto:llcri;c0~t~ ~)G7, DGD1 • .Iir. 20&) in cer sfr.~tonJc;n. 

i?.:t33unE; \':ird '1bz;:e~lnu.crt \do fol:~t: 

1. 11:1 § 3 Ab~. 2 erhil.lt der- einlei tC:1dc lIulbsn.tz folcanücn 

l\ortlaut: 

"(2) Die im Ab~. 1 Z. 16 an3cfUhrtcn 5czUCe sind nur 

stouerfr0i~ 11 . . .. " 

2. Im 5 ~ Ab3. 3 treten an dic'~tolla Ger Worte q in SinnQ 
des I.bs. :1 Z. 16 bis 19" die Uortc lIim Sirmo des A'0s. .. 1 

,z. 16". 

3. Der bi3hcri~c Abu. q dez 5 3 h~t zu ent?allcn. 
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(1) 

Arti> .. cl II 

. ., \" 1 r -. . ., 1 ' '. 001 ~er 'cran u:unC ur ans ~a enacrJanr 19'/1 ; 

eir..C f';;10ben ()eier durc:'l Jaln:·csat:.s 01cich l"'cstcc::.tcllt 

~irdJ fGr Lohnz~hlanzszeitr~u~9b die nach dem 31~ 

~'\~,"'r.··';'\~>r 1 (1'70 en'~en 4J \. .... "-I .... _ .. lJ ~ ..... ;.l • # .... A. ... 

(2) ;;i t der Vc~12i.el1ung <.liesos Dundes::;cDob:cs i~t der Bt.:.ndcs- . 

~ini~te~ fJr Finanzen betraut. 

~n fcr~Gl1Qr liin3icht wird bcantruzt, diesen Antrac untor 
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" 

Becrtindüng: 

Die neuerliche Änderung des Einkommensteuergesetzes 1967 er­

weist sich deshalb als not\'Jendig, \I[eil sich die Aufnahme eines 

neuen Absatz 4 im § 3 des Einkommensteuergesetzes für manche 

Arbeitnehmergruppen nachteilig ausgewirkt hat. Dieser neue Absatz 

4 war in der ursprünglichen Fassung des Antrags 16/A der Abge­
ordnetenPeter, ~obert Graf und Genossen nicht enthalten ~nd 

\'fUrde im Lauf der Beratungen des Finanz- und Budgetausschusses 

nur deshalb in den gegenständlichen Antrag aufgenommen, um 

Bedenken Rechnung zu tragen, die vom Bundesministerium für 

Finanzen in diesem Zusammenhang geltend gemacht wurden. 

Absicht der Antragsteller war es jedenfalls, eine Regelung zu 

schaffen, die eine Beseitigung der leistungsherr~ehden betrags­

mäßigen Beschränkung der tlberstundenzuschläge in der Ziffer 

17 und 13 zur FOlge hat und selbstverständlich allen betroffenen 

Arbei tnehl:1ern zugute kommt. Dieses Zie 1 soll durch den vor-

liegenden Initiativantrag nunmehr vollends erreicht werden 

und zwar dadurch, daß die Bindung der Steuerfreiheit an lohnge­

staltende Vorschriften aufgehoben wird. 

In diesem ZusaIlllilenhahg ist es a1Jch zl<T8ckmäßig, bei den '~ehl­

geldentSChädigungengemäß § 3 Abs. 1 Z. 19 die Bindung an 

lOhngestaltende Vorsch~iften als nicht erforderlich zu beseiti­

gen, zumal eine betragsmäßige Begrenzung im Gesetz ohnehin vor-
. if~' " 

gesehen ist. 

Der Ausfall durch~en Wegfall der Bindung an Gesetz, Kollektiv­

vertrag oder Betriebsvereinbarung gegenüber dem derzeit be­

stehenden Zustand wird relativ geringfügig sein, da die Masse 

der durch diese Bestimmungen berührten Arbeitnehmer schon Ende 

1970 in den Genuß dieser Steuerbegünstigung gekommen ist. 
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